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Gemeinde Sünching  
Email: poststelle@vg-suenching.de  
Fax: 09480-9380-20  
 
Gemeinde Mintraching  
Email: gde.mintraching@mintraching.de  
Fax: 09406 -9412-10  
 
Umweltamt Regensburg  
Email: umweltamt@Regensburg.de  
Fax: 0941- 507-4319  
 
Polizeiinspektion Wörth a.d. Donau  
Fax: 09482-9411-40  
 
Polizeiinspektion Neutraubling  
Fax: 09401-9302-40  
 
Redaktion MZ Regensburg  
Email: regensburg@mittelbayerische.de  
Fax: 0941-207-140 (-957) 
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Restarbeiten im Streckenabschnitt Sünching-Mangolding   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die DB InfraGO AG führt in der Zeit vom 08.-11.12.2025 Restarbeiten im Streckenabschnitt Sünching-
Mangolding an beiden Richtungsgleisen durch.       
 
Somit wird es zu Lärmbelästigungen auch während der Nachtzeit und an Wochenenden kommen. 

Wir sind jedoch bemüht, die Lärmbelästigung auf das jeweilige Mindestmaß zu reduzieren. 

Eine Genehmigung für Nacht- und Wochenendarbeiten ist nicht erforderlich, da es sich bei dieser 
Maßnahme um Arbeiten an Schienenwegen von Eisenbahnen des Bundes im Sinne des § 7 Abs.1 Satz 2   
der 32. BImSchV handelt, welche von den Betriebszeitbeschränkungen des § 7 Abs.1 Satz 1 der 32. 
BImSchV ausgenommen sind. Eine Genehmigungspflicht von Sonn- und Feiertagsarbeit existiert 
ebenfalls nicht, da nach Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 FTG die Verbote nach Abs. 1 und 2 im Bereich der Deutschen 
Bahn nicht gelten. 
 
Für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis bedanken wir uns herzlich. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
DB InfraGO AG 
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